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Termin

2. und 3. Oktober  2008,  9.00 - 17.00 Uhr

Ort

Rhomberg´s Fabrik, Färbergasse 15, 6850 Dornbirn

 

Kosten

€ 200,--

Zielgruppe 

Eltern, TherapeutInnen, LehrerInnen, MitarbeiterInnen aus

Sozialorganisationen, die mit Menschen mit Behinderung

arbeiten

Teilnehmerzahl 

18 - 25 Personen

Anmeldeschluss

15. August 2008 

Schriftliche Anmeldung

aks Sozialmedizin GmbH

Färbergasse 13

6850 Dornbirn

F 055 74 / 202-95200

renate.vogel@aks.or.at

Weitere Informationen

Renate Vogel

T 055 74 / 202-5222

M 0699 / 185 11 572

Kinderdienste

Einführung in die Unterstützte Kommunikation

Referentin: Dr. Dorothea Lage

Kontakt



Einführung in die Unterstützte Kommunikation

Diese Fortbildung ist das erste von vier Grundlagen-

modulen zum Thema Unterstützte Kommunikation (UK).

Im Einführungsmodul setzen Sie sich mit den

Besonderheiten einer UK-Gesprächssituation 

auseinander. In der Gruppe überlegen Sie, wie Sie als

GesprächspartnerIn zu einer gelingenden Kommunikation 

beitragen können.

Kursinhalte

›› Geschichte der Unterstützten Kommunikation

›› Ziele der UK

›› verschiedene Zielgruppen für den Einsatz von UK

›› Kommunikationsmittel und Kommunikationstechniken

›› Situation in Österreich

›› Bezugsquellen für Hilfsmittel und Literatur

›› Verbände und Vereinigungen

Bei Interesse werden eventuell weitere Module in 

Vorarlberg angeboten. 

Das gesamte Weiterbildung kann auch beim Büro für

Unterstützte Kommunikation in Zug besucht werden

(www.buk.ch). Neben den vier Grundlagenmodulen 

werden dort mehrere Aufbaumodulen und

themenspezifi schen Vertiefungskurse angeboten.

Teilnahmebedingungen

Stornobedingungen

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bis spätestens

14 Tage vor dem geplanten Beginn die Veranstaltung

ohne Angabe von Gründen abzusagen. 

Bei Stornierungen ab drei Wochen vor Kursbeginn fallen 

50 % der Stornogebühr an, es sei denn Sie fi nden eine 

ErsatzteilnehmerIn.

Bei Rücktritt ab 2 Wochen vor Kursbeginn bzw. Er-

krankung sind die vollen Kursgebühren zu bezahlen,

sofern keine ErsatzteilnehmerIn gestellt werden kann. Die

Stornierung muss schriftlich erfolgen.

Erkrankung des Vortragenden

Bei Erkrankung des Vortragenden behält sich der 

Veranstalter das Recht vor, die Veranstaltung kurzfristig

abzusagen. Die TeilnehmerInnen werden darüber

schriftlich informiert und erhalten die bezahlten Anmel-

degebühren rückerstattet. Es bestehen keine sonstigen

Verpfl ichtungen des Veranstalters.

Die Anmeldung wird mit Einzahlung der Kurskosten 

wirksam. Der Einzahlungsbeleg ist der Anmeldung

beizulegen. 
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Referentin

Dr. Dorothea Lage

›› Sonderpädagogin

›› Autorisierte ISAAC-Referentin 

›› seit 1987 im Fachbereich Unterstützte Kommunikation

›› seit 1993 im Büro für Unterstützte Kommunikation

›› seit 2000 Professorin an der Hochschule für  

     Soziale  Arbeit FHNW (Schweiz) 

›› 2004 Dissertation zum Thema Unterstützte

     Kommunikation und Lebenswelt
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